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Remunerationen - 13. und 14. Gehalt

Erläuterung
Sonderzahlungen wie z.B. ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- oder Urlaubsremunerationen, 
Gewinnanteile oder Bilanzgeld sind Leistungen des Arbeitgebers, die abweichend von den 
normalen Entlohnungsterminen erfolgen. Sie sind im allgemeinen gesetzlich nicht vorgeschrieben, 
sondern werden aufgrund des Kollektivvertrages oder des Individualarbeitsvertrages geschuldet. 
Nur aus diesen Bestimmungen ist abzulesen, ob überhaupt Ansprüche auf Urlaubsremuneration und 
Weihnachtsremuneration bestehen, unter welchen näheren Bedingungen und Voraussetzungen und 
in welchem Umfang sie gewährt werden und wann sie fällig sind.1 

Beitragspflicht
Von den Sonderzahlungen sind in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung Sonderbeiträge 
mit dem gleichen Hundertsatz wie für sonstige Bezüge zu entrichten; hiebei sind die in einem 
Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum 60fachen Betrag der für die betreffende 
Versicherung in Betracht kommenden Höchstbeitragsgrundlage zu berücksichtigen.2

Lohnsteuerpflicht
Erhält der Arbeitnehmer neben dem laufenden Arbeitslohn von demselben Arbeitgeber sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge (zum Beispiel 13. und 14. Monatsbezug, Belohnungen), so beträgt 
die Lohnsteuer, soweit die sonstigen Bezüge innerhalb eines Kalenderjahres 620 Euro übersteigen, 
6%. Die Besteuerung der sonstigen Bezüge mit dem festen Steuersatz unterbleibt, wenn das 
Jahressechstel höchstens 2 100 Euro beträgt.3
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1 Verwaltungsgerichtshof (VwGH) Geschäftszahl 95/08/0341
2 § 54 ASVG
3 § 67 EStG


